
Zur Einhaltung des Mindestlohngesetzes 

 

Der Antragsteller sichert der DGUV bei Zustandekommen eines Vertrages zu, 

1. den gesetzlich geforderten Mindestlohn in der jeweiligen aktuellen gesetzlich 
geforderten Höhe rechtzeitig zu bezahlen, 

 

2. keinen Nachunternehmer einzusetzen, der den gesetzlichen Mindestlohn 
entsprechend dem Mindestlohngesetz nicht oder nicht rechtzeitig bezahlt, 

 

3. dass weder er noch einer seiner Nachunternehmer einen Verleiher 
(Zeitarbeitsunternehmen) beauftragt, der diesen gesetzlichen Mindestlohn nicht 
oder nicht rechtzeitig bezahlt, 

 

4. dass weder für ihn noch für einen seiner Nachunternehmer Ausschlussgründe 
im Sinne des § 19 Absatz 1 MiLoG von der Vergabe öffentlicher Aufträge 
vorliegen. 

Der Antragsteller verpflichtet sich, der DGUV jederzeit auf Verlangen einen aktuellen 
Gewerbezentralregisterauszug sowie aktuelle Nachweise (z.B. Stundennachweise, 
anonymisierte Lohnabrechnungen, Mitarbeiterlisten) über die Zahlung des 
Mindestlohns von ihm und seinen Nachunternehmern unverzüglich vorzulegen. 

Der Antragsteller wird die DGUV unverzüglich über die Inanspruchnahme durch Dritte 
oder die Einleitung von Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen das 
Mindestlohngesetz gegen sich oder gegen einen von ihm im Zusammenhang mit 
diesem Vertragsverhältnis eingesetzten Nachunternehmer und/oder Verleiher 
unterrichten. 

Der Antragsteller verpflichtet sich, die Einhaltung der vorgenannten Verpflichtungen 
auch seitens der von ihm im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis 
eingesetzten Nachunternehmer und/oder Verleiher sicherzustellen. 

Der Antragsteller wird die DGUV von der Zahlung von Mindestlohn sowie generell von 
jeglichen Ansprüchen Dritter oder behördlichen Bußgeldern, die auf Verstößen gegen 
das Mindestlohngesetz durch den Antragsteller, durch einen seiner Nachunternehmer 
und/ oder einen vom Antragsteller oder dessen Nachunternehmer beauftragten 
Verleiher (Zeitarbeitsunternehmen) beruhen, freistellen. 

Im Falle der Nichteinhaltung vorstehender Pflichten ist die DGUV berechtigt, fällige 
Zahlungen an den Antragsteller einzubehalten, bis diese Pflichten erfüllt sind. 

Sollte der Antragsteller gegen die vorstehenden Verpflichtungen verstoßen, ist die 
DGUV ungeachtet weitergehender Rechte befugt, ihm eine angemessene Frist zur 
Erfüllung der betreffenden Verpflichtungen zu setzen und nach fruchtlosem Fristablauf 
den Vertrag zu kündigen. 

Bei schuldhaftem Verstoß gegen diese Verpflichtungen ist die DGUV zur 
außerordentlichen Kündigung mit sofortiger Wirkung berechtigt.
 


